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Beratungsfolge Datum Zuständigkeit Behandlung 

Bürger- und Umweltausschuss   12.09.2013 Beratung öffentlich 

Bezirksvertretung für den Stadt-
bezirk I   

23.09.2013 Beratung öffentlich 

Bezirksvertretung für den Stadt-
bezirk II   

24.09.2013 Beratung öffentlich 

Bezirksvertretung für den Stadt-
bezirk III   

26.09.2013 Beratung öffentlich 

Rat der Stadt Leverkusen   14.10.2013 Entscheidung öffentlich 

 

Betreff:  
Einrichtung eines Leverkusener Präventionsrates 
- Antrag der Fraktion BÜRGERLISTE vom 17.08.13 
- Stellungnahme der Verwaltung vom 04.09.13 (s. Anlage)  
 

... 



301-20-01-wed         04.09.2013 
Horst Wedler 
 406 - 3015 
 
 
 
01 
- über Herrn Beigeordneten Stein     gez. Stein 
- über Herrn Oberbürgermeister Buchhorn   gez. Buchhorn 
 
 
 
Einrichtung eines Leverkusener Präventionsrates 
- Antrag der Fraktion BÜRGERLISTE vom 17.08.2013 
- Nr. 2350/2013 (ö) 
 
 
Neben der Polizei ist auch der Fachbereich Recht und Ordnung für die Aufrechterhal-
tung der Sicherheit und Ordnung im Leverkusener Stadtgebiet zuständig und führt 
diese  Aufgaben mit eigenen Mitarbeitern durch. 
 
Auch der von der Stadt beauftragte und vom Fachbereich Recht und Ordnung ein-
satzgesteuerte private Ordnungsdienst kümmert sich um diese Aufgabe. Er sorgt 
präventiv für Schutz vor Gefahren und sonstigen Schäden (z. B. Vandalismus, Alko-
holmissbrauch bei Jugendlichen, Ruhestörungen, Badeverbot etc.) und leistet Hilfe-
stellung für Bürgerinnen und Bürger durch seine Präsenz im öffentlichen Raum. 
 
Grundsätzlich erfolgt eine regelmäßige Bestreifung aller relevanten Brennpunkte in-
nerhalb des Stadtgebietes außerhalb der regulären Arbeitszeiten der Stadtverwal-
tung. Dazu zählen insbesondere folgende Bereiche: 
 

 Fußgängerzonen in Wiesdorf, Opladen und Schlebusch 
 Angsträume wie z. B. Unterführungen, Bahnhöfe und Freiflächen 
 Grün- und Freizeitflächen wie z.B. Opladener Wupperwiesen, Rheinufer,    

Ophovener Weiher, Silbersee und Hitdorfer Seen. 
 
Weitere Kontrollen erfolgen nach interner Prüfung auf Grund eingehender Be-
schwerden seitens der Bürgerschaft oder anderer Fachbereiche. Dies betrifft vorwie-
gend Ruhestörungen durch Jugendliche und Heranwachsende  z. B. auf städtischen 
Kinderspielplätzen und Schulhöfen. 
 
Zudem sei darauf hingewiesen, dass es nach dem Polizeiorganisationsgesetz - POG 
NRW – für den Polizeibezirk Köln bereits einen Polizeibeirat gibt.  
Der Polizeibezirk Köln besteht aus den Städten Köln und Leverkusen. Der gemein-
same Polizeibeirat besteht aus insgesamt elf Mitgliedern. Die Anzahl der Sitze der 
Stadt Köln und der Stadt Leverkusen wird gemäß § 17 Abs. 2 POG NRW in Relation 
zur Einwohnerzahl vergeben. 
Die Stadt Köln erhielt 2009 neun Sitze, die Stadt Leverkusen zwei Sitze. Die Berech-
nung der Sitze wurde mit der Stadt Leverkusen abgestimmt. Mitglieder der Stadt Le-
verkusen sind Ratsherr Eckloff und Ratsherr März. 
 



 
Der Polizeibeirat stellt das Bindeglied zwischen der Bevölkerung, der kommunalen 
Selbstverwaltung - also dem Rat und der Stadtverwaltung - und der Polizei dar. Der 
Beirat soll das vertrauensvolle Verhältnis zwischen der Stadt und der Polizei fördern 
und vor allem die Arbeit der Polizei unterstützen sowie Anregungen und Wünsche 
der Bevölkerung an die Polizei herantragen.  
 
Der Polizeibeirat berät mit dem Leiter der Polizeibehörde polizeiliche Angelegenhei-
ten, die für die Bevölkerung oder für die Selbstverwaltung von Bedeutung sind. Dazu 
gehören auch Angelegenheiten und an die Polizeibehörde gerichtete Beschwerden, 
deren Bedeutung über den Einzelfall hinausgeht oder an deren Behandlung ein öf-
fentliches Interesse besteht. Der Leiter der Polizeibehörde unterrichtet den Polizei-
beirat so früh wie möglich über das Vorliegen derartiger Angelegenheiten. Darüber 
hinaus berichtet der Leiter der Polizeibehörde zu den Tagesordnungspunkten und 
legt den Stand der öffentlichen Sicherheit im Polizeibezirk Köln und Leverkusen dar. 
 
Aus den vorgenannten Gründen wird daher die Einrichtung eines Leverkusener Prä-
ventionsrates nicht für notwendig erachtet und befürwortet. 
 
gez. Drescher 
 
 
 


	Der Oberbürgermeister
	I/01-011-20-06-krDezernat/Fachbereich/AZ 06.09 .13Datum
	Betreff: 

